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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren und eine Begründung zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1
BGG ), in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene
Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine sachbezogene
Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 142
III 364 E. 2.4 S. 368).

E. 2
Die Beschwerde enthält kein Rechtsbegehren, schon gar nicht ein beziffertes, und besteht
lediglich in den Aussagen, der Entscheid des Kantonsgerichtes sei zu revidieren, der
auferlegte Unterhalt könne nicht geleistet werden und der Barbedarf des Sohnes sei nicht
realistisch berechnet worden. Damit fehlt es offensichtlich an einer hinreichenden
Begründung, weshalb auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann und der Präsident
im vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 3
Angesichts der konkreten Umstände wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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